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§/Artikel/Anlage 

§ 5 

Inkrafttretensdatum 

10.11.1951 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.1987 

Text 

§ 5. (1) Die Statuten sind in fünf Exemplaren vorzulegen. 

(2) Über die erstattete Anzeige ist auf Verlangen sofort eine Bestätigung zu erteilen. In die beim 
Landeshauptmann erliegenden Statuten ist jedermann Einsicht und davon Abschrift zu nehmen gestattet. 


